
BESCHWERDEKANMERN 	BOARDS OF APPEAL 	CHA14BRES DE RECOURS 
DES EUROPAISCHEN 	OF THE EUROPEAN 	DE L'OFFICE EUROPEEN 
PATENTA1TS 	PATENT OFFICE 	DES BREVETS 

I Veroffentlichung im Amtsblatt 23W Nein 

Aktenzeichen: 	W 7/92 - 3.4.1 

Anmeldenumnier: 	PCT/EP 91/01 446 

Veroffentlichungs-Nr.: 	WO 9 203 841 

Bezeichnung der Erfindung: Vorrichtung zur Materialverdampfung mittels 
Vakuumuichtbogenentladung und Verfahren 

Klassifikation: 

ENTSCHEIDIJNG 
vom 18. Mai 1992 

Anmelder: 	Plasco Dr. Ehrich Plasma-Coating CmbH et al 

Stichwort: 

PCT 	Artikel 17 (3) a); Regein 13.1, 13.2 (ii) und 40.1 

Schlagwort: "iJneinheitlichkeit a priori (bejaht); 
ausreichende Begrundung (bejaht)" 

Leitsatz 

EPA Form 3030 01.91 



Europäisches 

JO
Patentamt 

.11llaw)) 	 Beschwerdekammem 

Aktenzeichen: V 7/92 - 3.4.1 
Internationale Anmeldung PCT/EP 91/01 446 

European 	Office européen 
Patent Office 	des brevets 

Boards of Appeal 	Chambres de recours 

E N T S C H E I D U N G 
der Technischen Beschwerdekner 3.4.1 

vom 18. Mai 1992 

Anmelderin: 	PLASCO 
Dr. Ehrich Plasma-Coating CmbH 
Taunusstra1e 24 
W - 6501 Heidesheini (DE) 

Vertreter: 
	

Werner, Hans-Karsten 
Deichmannhaus am Huptbahnhof 
W - 5000 Käln 1 (DE) 

Cegenstand der Entscheidung: Widerspruch gemAR Regel 40.2(c) des Vertrages 
über Internationale Zusammenarbeit auf dea Cebiet 
des Patentwesens gegen die Aufforderung des 
EuropAischen Patentamts (Zweigstelle Den Haag) 
vom 11. November 1991 zur Zahiung einer 
zusAtzlichen Recherchengeb]hr. 

Zusammensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: 	G.D. Paterson 
Mitglieder: 	U.G. Himrnler 

R. Shukla 



1 	 W7/92 

Sachverhalt und Antrage 

Der Anmelder hat am 1. August 1991 beim Europäischen 
Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP91/0144 6 
eingereicht unter Inanspruchnahme der Priorität der 
nationalen deutschen Anmeldung, die am 22. August 1990 
beim Deutschen Patentamt unter dem Aktenzeichen P4026494.7 
hinterlegt worden war. 

Das Europàische Patentamt, Zweigstelle DEN HAAG, hat als 
zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) dein 
Vertreter des Anmelders am 11. November 1991 eine 
Aufforderung zur Zahiung einer zusätzlichen Recherchen-
gebühr gemäB Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT 
zugestelit. Die IRB vertritt die Auffassung, daB die 
vorliegende internationale Anmeldung dem Erfordernis der 
Einheitlichkeit nicht genügt, well sie in den Ansprüchen 1 
mit 31 einerseits und in den Ansprüchen 32 mit 35 anderer -
seits zwei Erfindungen enthält. 

Zur Begründung führt die IRB aus, daB die Ansprüche 1 mit 
31 eine Vorrichtung zur Materialverdampfung mittels 
Vakuumlichtbogenentladung und die Ansprüche 32 mit 35 em 
Verfahren zur Steuerung des Ionisationsgrades betreffen. 

Die (in den Anspruchen) aufgeführten, durch ihre Aufgabe 
und deren Läsung definierten Sachverhalte unterscheiden 
sich nach Auffassung der IRB voneinander so stark, daB 
keinerlei technischer Zusammenhang oder technische 
Wechselwirkung festgestellt werden kann, durch die eine 
einzige ailgemeine erfinderische Idee verwirklicht wird. 

Der Anmelder hat mit dem am 10. Dezember 1991 beiiu 
Europäischen Patentamt eingegangenen Schreiben vom 
6. Dezeinber 1991 die angeforderte zusàtzliche 
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internationale Recherchengebühr entrichtet und gleich-
zeitig schriftlichen Widerspruch nach Regel 40.2. C) PCT 

eingelegt. 

Zur Begründung seines Widerspruchs führt der Aninelder aus, 

daB die Ansprüche 1 bis 31 nicht nur eine Vorrichtung zur 

Materialverdainpfung nitte1s Vakuuinlichtbogenentladung 

betreffen, sondern in den Ansprüchen 17 bis 29 em 
Verfahren zur Verlängerung der Standzeit von Elektroden 
bei der Materialverdainpfung mittels einer Vakuuinlicht-
bogenentladung, in den Ansprüchen 30 und 31 ein Verfahren 

zur Zündung einer Vakuumlichtbogenentladung und in den 
Ansprüchen 32 bis 35 ein Verfahren zur Steuerung des 
Ionisationsgrades des auf ein zu beschichtendes Objekt 

auftreffenden Dampfes be! der Oberflàchenbeschichtung 

mittels Vakuuinlichtbogenentladung beansprucht werde. Das 
Verfahren zur Steuerung des Ionisationsgrades trage in 

erheblichem MaBe zur Lösung der auf Seite 8, Zeilen 6 bis 

9 genannten Aufgaben bei. Die Einheitlichkeit der 
Erfindung ergebe sich nicht nur aufgrund der einheitlichen 
Aufgabenstellung, sondern auch weil die Vorrichtung gemàB 

Anspruch 1 so ausgestaltet 1st, daB die VerfahrensinaB-

nahmen gemäB den Ansprüchen 17, 30 und 32 darin 
verwirklicht werden. Somit bestehe ein technischer 

Zusarrunenhang und eine technische Wechselwirkung zwischen 

den Einzelteilen der Vorrichtung einerseits und den drei 

(unabhängigen) Verfahrensansprüchen andererse its. 

Der Anmelder beantragt aus den genannten Gründen die 
Ruckerstattung der unter Widerspruch bezahiten 

zusàtzlichen Recherchengebühr. 
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Entscheidungsgründe 

Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2. C) PCT und ist 

soiiiit zulássig. 

Die internationale Anineldung umfal3t in den Ansprüchen 1 
und 9 zwei unabhàngige Vorrichtungsansprüche und in den 
Ansprüchen 17, 30, 32 und 35 vier unabhàngige Verfahrens-
ansprüche (zur Definition eines abhãngigen Anspruchs 

vergleiche Regel 6.4. a), Satz 1, PeT). 

Die IRB hat den Einwand inangelnder Einheitlichkeit 
a priori lediglich im Hinblick auf zwei Gruppen von 
Ansprüchen erhoben, nàmlich der Ansprüche 1 bis 31 
einerseits und der Ansprüche 32 bis 35 andererseits, so 
daB lediglich zu untersuchen ist, ob diese beiden Gruppen 
untereinander das Erfordernis der Einheitlichkeit 

erfüllen. 

Die erste Gruppe uinfaBt die beiden unabhàngigen 
Vorrichtungsansprüche 1 und 9, die sich beide auf eine 
Vorrichtung zur Materialverdanipfung inittels Vakuuxnlicht-
bogenentladung beziehen und sich lediglich dadurch unter-
scheiden, daB geinãB Anspruch 1 sich an der Anodenbasis-
platte ein Behàlter aus einein elektrisch leitfàhigen, 
hochschinelzenden Material zur Aufnahme des Verdanipfungs-
gutes befindet, der geinàB Anspruch 9 fehlt und anstelle 
dessen geinàB Anspruch 9 eine elektrische Abschirniung auf 

der Anodenbasisplatte vorhanden ist. 

Der Anspruch 17, der rein formal gesehen sich auf em 
Verfahren zur Verlängerung der Standzeit von Elektroden 
bezieht, weist im wesentlichen gegenstàndliche Merkmale 
auf, die mit den Merkmalen der Anspruchskoithination aus 
den Ansprüchen 1 und 2 übereinstimmnen. 
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Der Anspruch 30 bezieht sich auf ein Verfahren zur Zündung 
einer Vakuumlichtbogenentladung bei einer Vorrichtung, 
deren Kathode geinäB der Kathode des Anspruchs 1 
ausgebildet ist, wobei zwischen Anode und Kathode eine 
Spannung angelegt wird und dann eine Zündspannung zwischen 
der Kathode und dein als Hilfsanode geschalteten, die 
Kathode uingebenden leitfähigen Mantel angelegt wird. 

Der zur zweiten Gruppe gehärende unabhàngige Verfahrens-
anspruch 32 bezieht sich auf ein Verfahren zur Steuerung 
des Ionisationsgrades des auf ein zu beschichtendes Objekt 
auftreffenden Danipfes bei der Oberflàchenbeschichtung 
inittels Vakuumlichtbogenentladung mit selbstverzehrender 
kalter Kathode und selbstverzehrender heil3er Anode, wobei 
der geradlinige StromfiuB zwischen der Arbeitsfläche der 
Kathode und dem Verdampfungsgut an der Anode behindert 
wird und der Ioriisationsgrad des Damnpfes durch den Grad 
dieser Behinderung gesteuert wird. 

Bei dein weiteren zur zweiten Gruppe gehärenden unab-
hängigen Verfahrensanspruch 35 wird der Ionisationsgrad 
durch Bewegung der Elektroden gesteuert. 

Den Verfahrensansprüchen 32 und 35 liegt, wie sich schon 
aus dem Anspruchswortlaut offensichtlich ergibt, die 
Aufgabe zugrunde, den Ionisationsgrad einer Vakuuxnlicht-
bogenentladung zu steuern. Diese Aufgabe wird gemäB den 
jeweiligen Merkinalen der beiden Ansprüche dürch das 
geineinsanie Prinzip einer Anderung des Stromweges gelôst: 
sowohi die Bewegung der Elektroden ergibt eine Anderung 
des Stromnweges als auch die graduelle Behinderung des 
geradlinigen StronifluBes durch strukturell-bauliche 
MaBnahnten eine demn Grad der Behinderung entsprechende 
Anderung des Stroinweges bewirkt. 
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Soinit liegt den Ansprüchen 32 und 35 zumindest eine 
einzige aligemeine Idee zugrunde; ob diese Idee auch 
erfinderisch ware, braucht im vorliegenden Falle nicht 
untersucht zu werden, da bezuglich der Gruppe der 
Ansprüche 32 mit 35 die IRB keinen Einwand einer 
vorliegenden Uneinheitlichkeit erhoben hat. 

6. 	Die erste Gruppe von Ansprüchen - Ansprüche 1 mit 31 - 
betrif ft Vorrichtungen, mit denen mittels Vakuumlicht-
bogenentladung plasmagestutzte Beschichtungsverfahren 
durchgefuhrt werden (Beschreibung Seite 6, Zeilen 11 bis 
15), und ein Verfahren zur Zündung einer solchen 
Vorrichtung. Dieser Gruppe von Ansprüchen liegt die 
Aufgabe zugrunde, die kurzen Standzeiten der sich bei 
industrieller Anwendung schnell verbrauchenden Elektroden 
solcher Vorrichtungen zu verlàngern; vgl. die Beschreibung 
Seite 6, Zeile 28, bis Seite 7, Zeile 2. 

Gelöst wird dieses Problem gemnäB Anspruch 1 durch eine 
besondere baulich-strukturelle Ausbildung sowohi der 
Kathode, die von einem temperaturbeständigen elektrisch 
isolierenden Material unigeben ist, und dieses Material 
wiederuin von einem äuBeren elektrisch leitfähigen Mantel 
umgeben ist, wobei das (elektrisch isolierende) Material 
auf der Stirnseite mit einer elektrisch leitfàhigen 
Schicht versehen ist, die die Kathode elektrisch mit dem 
äuBeren Mantel verbindet, als auch der Anode die aus einemn 
kühlbaren Anodenträger besteht, an dem die Anodenbasis-
platte befestigt ist, an der sich ein Behälter aus einemn 
elektrisch leitfähigen, hochschmnelzenden Material zur 
Aufnahme des Verdampfungsgutes befindet. 

Die Wirkung dieser besonderen baulich-konstruktiven 
Ausbildung von Kathode und Anode besteht darin, daB die 
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Kathode von einer Kathodenabdeckung - nàinlich dem äuBeren 
Mantel - umgeben ist, die durch die Lichtbogenentladuflg 

so stark aufgeheizt wird, daB das verdainpfende Kathoden-

material zur Kathodenarbeitsflàche zuruckverdampft wird, 

wàhrend die mit einem (nachfüllbaren) Behälter 
ausgestattete Anode eine Art hiVorratsanodelt bildet; vgl. 

Seite 9, Zeile 32, bis Seite 10, Zeile 6. Beide Mal3nahmen 

haben zur Folge, daB die Standzeiten der beiden Elektroden 

verlàngert werden. 

Aus den Ausführungen unter Punkt 5 und 6 ergibt sich 

bereits in offensichtlicher und eindeutiger Weise, daB den 

beiden Gruppen von Ansprüchen völlig unterschiedliche 
Lösungsprinzipien und nicht nur unterschiedliche Aufgaben-

stellungen zugrundeliegen. 

Auch erfüllen die beiden Gruppen von Ansprüchen in keiner 

Weise die Voraussetzungen nach Regel 13.2 (ii) PCT, denn 

die Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 9 ist in 

keiner Weise besonders entwickelt oder besonders angepaSt, 
sogar noch nicht einmal geeignet, urn das Verfahren nach 

einem der Ansprüche 32 bis 35 auszuführen. Eine soiche 

besondere Anpassung könnte mnoglicherweise allenfalls bei 

Aufnahme und entsprechender Präzisierung des Anspruchs 14 

in die unabhàngigen Vorrichtungsanspüche 1 und 9 mit 

Hinblick auf die Verfahrensansprüche 32 mit 34 in Betracht 

gezogen werden. Bezüglich des Anspruchs 35 (tiBewegung  der 

Elektrodentt) beinhaltet keiner der vorliegenden 
Vorrichtungsansprüche ein Merkmal, das eine besondere 

Anpassung oder Entwicklung erkennen lieBe. 

Den Ausführungen des Aninelders kann nicht zugestimnmt 

werden, daB die Anmeldung lediglich eine einzige, 

eiriheitliche Aufgabenstellung beinhaltet (vgl. Punkt 5 und 

6). Noch trif ft es zu, daB die Vorrichtung gemäB 
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Anspruch 1 derart ausgestaltet ware, daB die Verfahrens-
maBnahmen gemäB den Ansprüchen 32 mit 35 "hierin 

verwirklicht" wären (vgl. Punkt 7). 

Vieliuehr ist den Ausführungen in der Aufforderung zur 
Zahlung einer zusätzlichen Gebühr der IRB zuzustinunen, daB 
(inindestens) zwei Gruppen von Erfindungen vorliegen, die 
sich im Hinblick auf die durch ihre Aufgaben und deren 
Lósungen definierten (technischen) Sachverhalte so stark 
voneinander unterscheiden, daB keinerlei technischer 
Zusaiiunenhang oder technische Wechselwirkung festgestellt 
werden kann, durch die eine einzige aligemeine und 
erfinderische Idee verwirklicht wird. 

Nach Auffassung der Beschwerdekaininer genügt un 
vorliegenden Fall die Aufforderung der IRB noch den 
Erfordernissen der Regel 40.1 PCT, wonach die Gründe 
anzugeben sind, weshaib die Internationale Annieldung dem 
Erfordernis der Einheitlichkeit nicht genügt. Zwar hat die 
IRB lediglich elne Auflistung von zwei Anspruchsgruppen in 
Verbindung mit einer sehr allgemein gehaltenen Fest-
stellung als Begrundung gegeben, ohne den technischen 
Unterschied der beiden Gruppen un Einzelnen herauszu-
arbeiten, jedoch sind mm vorliegenden Fall die technischen 
Unterschiede der beiden Gruppen von Erfindungen derniaBen 
eklatant und offensichtlich, daB für den Fachinann in 
Verbindung mit den Anmneldungsunterlagen auch ohne 
zusàtzliche Erläuterungen zu erkennen war, daB die beiden 
technisch korrekt bezeichneten Gruppen nicht eine einzige, 
ailgemneine und erfinderische Idee verwirklichen. 

Es folgt somit, daB die Aufforderung vom 11. November 1991 
zur Zahiung einer zusãtzlichen Recherchengebühr zu Recht 
ergangen ist. 
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Entscheidungs formel 

AUS diesen Grüriden wird entschieden: 

Die Rückzahlung der entrichteten zusätz lichen Recherchengebuhr 

wird abgelehnt. 

Der Geschäftsstellenbeaintin: 	Der Vorsitzende: 

N. Beer 	 G.D. Paterson 
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